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Möchten auch Sie erfolgreich sein,
die Gunst einflussreicher Leute geniessen,

Ihr persönliches Glück finden?

Mit diesem exklusiven,
allein für Sie persönlich reservierten

Gutschein
öffnen sich für Sie jene Tore zu einem besse-^
ren Leben, die Ihnen bisher verschlossen
geblieben sind.
Schneiden Sie diesen, Ihren persönlichen
Glücksgutschein aus und verwahren Sie ihn

sorgsam in Ihrer Brieftasche oder in Ihrem
Portemonnaie. Wenn Sie ihn in einer
kritischen Lebenslage vorweisen, schlägt Ihnen
die Glücksgunst der Stunde. Jeder Ihrer
optimistischsten Wünsche lässt sich verwirklichen.

Da dieser Glücksgutschein kostenlos abgegeben wird, kann
leider keine Garantie für seine Wirkungsfähigkeit übernommen

werden.

Öffentliche Bekanntmachung
betr. Geistesblitze

Während der vergangenen Jahre hat sich in breiten
Kreisen der Eidgenossenschaft mit zunehmender
Intensität der Eindruck verdichtet, dass
hierzulande die Gefahr von Geistesblitzen nicht mehr
bestehe.
Es zeigt sich jedoch bedauerlicherweise, dass
Geistesblitze — wenn auch nur sehr selten und vereinzelt

— trotz aller Vorkehrungen nicht auszuschlies-
sen sind.
Um die daraus resultierenden Schäden in einem
begrenzten Rahmen zu halten, wird die weibliche
und männliche Gesamtbevölkerung beiderlei
Geschlechts dringend angehalten, sich durch geeignete
Massnahmen vor Geistesblitzen zu schützen.
Zuwiderhandlungen werden mit Busse oder im
Wiederholungsfall mit Freiheitsentzug im dafür gesetzlich
vorgesehenen Strafmass geahndet.

Bundesamt für Schadensbeerenzune
Der Chef

Mitglieder gesucht für die Gründung des

Clubs künftiger
Nobelpreis-Anwärter

Bewerbungen mit Lebenslauf, Passfoto, Kopie der letzten Steuererklärung
sowie einer kurzen Umschreibung der persönlichen, nobelpreiswürdigen
Leistung sind zu richten an:

Nebelspalter, Abt Clubwesen, 9400 Rorschach

Personen, die bereits mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden sind, können

nicht aufgenommen werden. Deshalb ist mit den Bewerbungsunterlagen
eine schriftliche Bestätigung der Nobelpreis-Kommission in Stockholm

über den persönlichen Nobelpreis-Nochnichterhalt beizubringen.
Unvollständig eingereichte Anträge um die Clubmitgliedschaft werden
ungeprüft retourniert.
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